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Landratsamt Passau 

Landratsamt Passau 
Veterinäramt – SG 45 
Passauer Straße 31 
94081 Fürstenzell 

Antrag auf Sachkundenachweis für Personen zur Handhabung, Pflege, Ruhigstellung, 
Betäubung und Entblutung von Tieren 
gemäß Art. 7 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 

Personalien des Antragstellers 
 Herr    Frau     Divers 

Titel Vorname Nachname 

Staatsangehörigkeit Geburtsdatum Geburtsort 

Adresse 

PLZ Ort 

Kontaktdaten (freiwillige Angaben)
Telefon/Handy (tagsüber erreichbar)  E-Mail 

 Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner diesbezüglichen personenbezogenen Daten für die Bearbeitung meines Antrages ein. Die 
Angabe der freiwilligen Daten (Telefon/Handy, E-Mail) erleichtert die Bearbeitung Ihres Antrages. Die Einwilligung kann jederzeit ohne 
Angaben von Gründen durch Mitteilung an veterinaeramt@landkreis-passau.de für die Zukunft widerrufen werden. In diesem Fall erfolgt 
dann keine weitere Verarbeitung mehr; alle beim Landratsamt Passau gespeicherten Daten - freiwilligen Angaben - werden dann gelöscht. 
Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.  

Organisationsbezogene Daten 
Organisationsname  Rechtsform 

Registerort Registernummer 

Hiermit beantrage ich den Sachkundenachweis 

 unbefristet  

 für 3 Monate befristet 
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für folgende Tierarten, Tätigkeiten und Art von Geräten 

Handhabung und Pflege von 

 Rindern  Schweinen  Schafen/Ziegen  Pferden  Geflügel 

Ruhigstellung von 

 Rindern  Schweinen  Schafen/Ziegen  Pferden  Geflügel 

Einhängen und Hochziehen von 

 Rindern  Schweinen  Schafen/Ziegen  Pferden  Geflügel 

Betäuben und Entblutung 

 Schwein  Bolzenschuss  Elektro  Gas bitte nennen:___________________ 

 Rind  Bolzenschuss  Elektro 

 Schaf/Ziege  Bolzenschuss  Elektro 

 Pferd  Bolzenschuss 

 Geflügel  Wasserbad  Elektro  Gas bitte nennen:___________________ 

 Kopfschlag 

 Sonstige bitte nennen:___________________ 

 Hiermit erkläre ich, dass gegen mich in den zurückliegenden drei Jahren oder aktuell kein tierschutz-
rechtliches Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren anhängig ist oder war und kein Zwangsgeld 
zur Beseitigung festgestellter Verstöße festgesetzt wurde und dass mir der Sachkundenachweis nicht 
von einer anderen Behörde entzogen wurde. 

Folgende Unterlagen müssen mit dem Antrag eingereicht werden: 
 aktuelles Passfoto 

 Nachweis (Original oder amtlich beglaubigte Kopie) über eine Schulung mit erfolgreicher Prüfung 
nach Art. 7 Abs. 2 i. V. m. Anhang I und IV der VO (EG) 1099/2009, nach dem § 4 des Tierschutz-
gesetzes und § 4 Abs. 3 der Tierschutz-Schlachtverordnung oder 
(Originale Teilnahmebestätigungen werden nach Prüfung zurückgesandt)

 Prüfungszeugnis über eine ab Juni 2018 in Bayern bestandene Abschlussprüfung mit Ausbildungsberuf 
Fleischer mit der ausgewiesenen Wahlqualifikation Schlachten und Berichtsheft über die 
Schlachttätigkeiten im Ausbildungsbetrieb (Tierarten und Betäubungsverfahren) 

 

Zusätzliche Anmerkungen 

Ort, Datum Unterschrift 

Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie unter 
http://www.landkreis-passau.de/meta/datenschutzerklaerung/ abrufen. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Bedarf auch von unserem behördlichen Datenschutzbeauftragten unter 
datenschutz@landkreis-passau.de oder 0851/ 397-1771. 
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